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ch erlaube mir, zum Gegenftande meiner Inaugural= Differtation
das Sanitäts-Wejen der düfterreichifchen Armee zu nehmen, meil id)
einestheils vasfelbe als Veldarzt aus eigener Anfhauung feine, andern-
theil8 meine wenigen Sträfte gerne dazu verwenden möchte, durch Ueber-
lieferung einiger aus Grfahrung hersorgegangener Anfthten nislid)
zu fein,

Eine umfaffende Bearbeitung diefes Gegenftandes erlaubt mir meine
unter den gegenwärtigen Verhältniffen höchit beichränkte Zeit nicht.

Meine Bemerkungen beziehen fidh:

ı. Auf militgrärztlihe Bildungsanftalten ;

b. auf die Meittel, die Armee mit ver le Anzahl von
tauglichen Aerzten zu serfeben; -

e. auf ihre Leiftungen und die Mittel, die ven Militärärzten ge-
boten werden, um den an fie geftellten Anforderungen zu genügen,

E Meilitärärztliche Bildungsanftalten.

In diefer Beziehung will id) mir zur Aufgabe machen zu unter-
fuhen, ob eigene VBildungsanftalten für Fünftige Felvärzte nothwendig
find und wie diefelben, falls deren Nothwendigkeit erfichtlich märe,
eingerichtet fein follen, S

Der Militär- Arzt Joll begreiflich diefelbe wiflenfhaftliche Ausbildung
genießen, wie der Ciyil-Arzt, fo tie diefer jevodh nad) Yollendeter
Schulbildung in das praftifche Leben jid) entwever felbft einführen muf
oder eingeführt wird, fo ift dieß im weit größerer Ausdehnung bei dem
Militär Arte ver Fall, bei dem die mit dem Militär - Verbande ge=
gebenen dienftlichen Beziehungen und eigentlichen milttärifehen Verhält-
niffe hierauf bezügliche Kenntniffe vorausfegen, wenn er als Zelvarzt
entfprechen foll.
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&8 wäre demnach bier zu unterfcheiven zwiichen der Heranbilung

zum Arzte überhaupt und der zum Felvarzte insbefondere.

In erftem Anbetracdhte Fönnen jedoch die hierzu beitimmten Schulen

nur einen und venfelben Zwed yerfolgen, eine eigene Schule für Mili-

tär=Nerzte ift demnach Bis zur Vollendung diefer Seranbildung bei dem

Beftehen von Kohfchulen Hberflüflig und unökonomifh. Aus Diefem

Grunde wurde auch die bis jest beflandene von Kaifer Jofeph IL. für

angehende Militär = Nerzte gegründete Iofeph3-Afavemie in Wien als

entbehrlid) aufgehoben, da fie mit Ausnahme der militärifchen Gefunp-

heitspolizet nichts Anneres lehrte und lehren fonnte, als die Uniserfität,

neben der fte dod) namentlich an Neihhaltigkeit in Bezug auf praktifche

Fälle, daher Wielfeitigkeit ver daraus entfpringenden Belehrung zurüd-

ftand und meil fte felbft in Srievenszeiten nicht im Stande war, durd)

ihre Söglinge allein die Armee mit derEN Anzahl Son Merzten

zu Serfehen.

Was die Heranbildung zu gelbätzten insbefondere anbelangt, fo

halte ich fie, joll der Felvarzt bei jeinem Eintritte in die Branche braud)-

bar fein, für nothwendig und es würde in Diejer Beziehung zweckmäßig

fein, daß alle Aerzte nad) genoffener Schulbildung für dieie Beitimmung

durd einen eigenen. Kurfus vorbereitet und namentlih im Bade ver

operatinen Chirurgie mod) befonverd geübt würden. Zu diefem Zwecke

£önnten die bereit$ beitehenden Dperateur- Inftitute dahin ermeitert

werden, daß in Diefelben alle angehenden Militärärzte aufgenommen

würden und die Zöglinge derfelben außer ver für. Beloärzte yorzüglich

nöthigen Fertigkeit im Dperiren bei den richtig geftellten Anzeigen hiezu

insbejondere noch mit den rein dienftlichen Beziehungen sertraut gemacht

würden, da diefelben nicht unmefentlich und jedem ald Felvarzt Ver-

wendeten namentlich in Kriegszeiten unentbehrlidy find, weil der größere

Mehrbevarf fogleihe Verwenvbarkeit erheifht und zur Einführung in

ven felvärztlichen Dienft nicht Zeit gegeben tft, ohne Dienftesfenntniß

“aber felbft ver befähigtfte Arzt in Füllen, wo er felbftjtändig als Mili-

tätarzt auftreten joll, fimande Blößen geben und unserjchulpet um

da8 nöthige Vertrauen bringen würde, abgefehen davon, daß hierdurch)

Beirrungen im Dienftgange herbeigeführt werben.

Die Dauer diefes Kurjes wäre allenfalls auf ein Semeiter zu ber

ihränken.
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&3 würde offenbar zur weit führen, alle vienftlihen Beziehungen

bier anzuführen, doc glaube ich, daß dieß ver geeigirete Drt tft, Ci-

niges über. die Beftimmung des Feldarztes und Be Brain de8=

jelben anzuführen.
Die Beftimmung des Feldarztes ift eine vreifahe, der Militär-

arzt hat:

1. für den Militär- Dienft confignirte Leute in Bezug ze ihre

Tauglichkeit zu unterfuchen,
2. diefe zu erhalten oder die zeitlich verloren gegangene wieder

berzuftellen und
3. bei Eommifftoneller Ausfcheivung der Untangliden als Sachfun-

diger zu fungiren.

Zur Zwederreihung diejer drei Aufgaben ijt erforberlid)

a. vollkommene wifjenfchaftliche Ausbildung

b, genaue Dienftesfenntniß

. Serenge Redtlichkeit.
en a. BVBollfommene wifenfhaftlihe Ausbildung it jevem alkaise

um fo nothiwendiger, als die eigenthümlichen militärifchen Verhältniffe

e8 mit fich bringen, vaß jeder Einzelne in die Lage fommen kann, mo

er auf fich befchränft, jeven Nathgebers baar, den ganzen Umfang ärzt-

licher Kenntniffe befißen muß, wenn er anders entiprechen foll, daher

ich 8 fchon aus dem Grunde, wenn nicht Sumanitäts -Nücftchten e8

gebiethen würden, namentlich in Bezug auf das militär= ärztliche Per-
fonale für nothiwendig erachte, daß fie alle gleiche und zwar die hödhjfte

wiffenfchaftliche Ausbildung erhalten, denn abgejehen davon, daß bie

ftete Gonfignieung eines Menfchen auf einer nievrigen Stufe im hödjiten

Grade jubjektin entmuthigend, objeftig aber jedenfalls ricfichtslos ift,

erwächst dem Dienfte einerfeitS dur ven Mangel an einheitlichen

Handeln, anderfettS dur Gleihhgültigkett der größte Nachtheil, denn

man wird in legterem Anbetrachte wohl nicht fordern Eünmen, dag ges

tade ver minder Gebilvete, indem ihm die Ausficht zur weiteren Befür-

derung genommen ift, der die meiften Opfer bringenve fein joll.

&5 ift von der Sumanität und Einfiht der mit dem Zeitgeifte fort-

fchreitenden Behörden zu erwarten, daß wir in Zukunft in Bezug auf

wiffenfchaftliche Ausbildung und gleiche Berechtigung nureinerlei Klafjen

von Aerzten Haben werden. Gin Schritt hierzu ift fehon dnrch Die Er-
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laubniß gethan, bermöge welcher jever Felvarzt die ihm zur vollen
. Schulbildung noch, fehlenden Gegenftände nachhohlen Fanın.

88 gibt ja keine niedere und höhere Theologie, feine nievere und

höhere Jurisprudenz, feine niedere und höhere Tehnologie, warum denn

gerade im ärztlichen Fache diefe unziihmliche Ausnahme, die weder durd)

die Nothiwendigfeit geboten, noch geeignet ift, vem Wefen und ver DBe-

ffimmung de3 Standes zu entfprecdhen. Es ift nicht nur VBevirfniß der

Zeit, fondern es tft duch das Menfchlichfeits-Gefühl gebothen , da

man unterlaffe jene Sichtung Hon Sorne herein, da fte‘die der nievern

SKathegorie , wenn fie befähigt find, mit ihrem Berufe unzufrieden, mit

hin unglüklih macht.

ad b. Genaue Dienftestenntniß, d. i. Vertrautheit mit allen mi=

litärifhen Beziehungen machte man fich bisher, nur mit der Zeit eigen,

was bei dem Mangel an gehöriger Vorbereitung und dem Nichtbeftanvde

eines der Zeit für die Hfterreichifchen Felvärzte beftehenven Negulativs

um jo mißlicher ift, als viefelbe nicht bloß formelle Gegenftände um-

faßt, fonpern auch eine eigene Routine namentlid) in Bezug auf dienft-

liche Aeußerungen 3. DB. in Beurtheilung angeblidher oft fleißig ftudir-

ter und glüflih nahgeahmter Gebrechen ze. Horausfegt.

ad ce. Strenge Rechtlichkeit ift vem Feldarzte um jo nothmwendiger,

als die Wahrheit feines Ausfpruches nur wieder von Xerzten fontrollixt

werden fann und eine Abweichung von Diefer Tugend fid) weder mit

der Würde eines Arztes überhaupt perträgt, noch geeignet ift, dem

Stande jene Öeltung zu bverfchaffen, die er Herbient.

In Bezug auf wifjenfchaftliche Ausbildung gibt es im der Hfter-
reihtihen Armee Hier Klaffen von Nerzten, die bisher theild won ber

Sojephs- Akademie zu Wien, theils und zwar jene der zweiten Kaffe

ausfchließlich an den verfchievenen Univerfitäten gebildet wurden.

Dieje vier Klaffen von erzten find:

1. Doktoren der Mediein und Rn Piagifter ver Augenheil-

funde und Geburtshilfe;

2. Doktoren der Mediein ;

3. Magifter ver Chirurgie, Augenheilkunde und Geburtshilfe ;

4. Patroni ver Chirurgie.

Die Borftudien für die erfte und zweite Klaffe find: Gymnaftum

und PBhilofophica, für die dritte Stlaffe abfolyirtes Gymnaflum, ohne



einen Jahrgang wiederhohlt oder aud nur eine minder günftige Studien-

Elaffe durch nochmaliges Eramen verbeffert zu haben, für die yierte Klafle

pier Grammatical- Schulen over aud eine bei einem Chirurgen zırge-

brachte Durch einen fogenannten Lchrbrief nachgemiejene beftimmte

Lehrzeit.

Die an ver Fofeph8-Academie Studirenden zerfielen wiener in zwei

Klaffen, in: iö :

a. jolhe, meldhe fchon früher bei den Truppenförpern in der Gi-

genjchaft als felvärztlihe Gehilfen gedient Haben, wozu fie in der

Pegel ein Jahr in einem Militärfpitale praftieirt Haben mußten

und

b. jene som. &isile Aufgenommenen.

Die yom Gisile für den höhern Lehrkurs Aufgenommenen genoffen

den Unterricht umentgelolic), die für ven niedern Lehrfurd (pro Magi-

sterio und Palronatu) nebflvem unentgeloliche Unterkunft und zwar

Hier bis fechs in einem Zimmer und die Mittagskoit.

Dafür mußten fih diefelben und zwar die Militir- Schüler des
höher Lehrkurfes auf nierzehn Jahre, die Eisil-Schüler aber auf acht

Jahre Dienftzeit, beive nach einer fünffährigen Stuvien-geit, jene des

niedern Lehrkurfes und zwar Militär- und Civil-Schüler pro Magisterio

nad) einer vierjährigen Studienzeit auf zehn Jahre, die pro Patronata

nad) einer dreijährigen Studien - Zeit auf acht Jahre Dienftzeit zeyer-

firen.

1. Mittel, die Arnee mit der hinreichenden Anzahl von

tauglichen Nerzten zu verfeben. .

Die Mittel, der Armee eine hinreichende Anzahl yon Xerzten zus

zuführen, fd: :
a. Allgemeine Militärpflicht für die angehenden Xerzte ;

b. Beyorzugung der ausgezeichnetern und bewährten Milttärärzte

bei Cisilanftellungen. $

e. angemeffene Stellung fowohl in finanzieller als in focialer Be-

ziehung.

a. In der erften Hinficht ift e8 eine Forderung der Zeit, daß in Zu-

funft jeper Arzt ohne Ausnahme vie Pflicht auf fi) zu nehmen hätte,
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zwei 6i8 drei Jahre im Militär zu dienen. &8 erfcheint diefe Mafregel

als billig, wenn man bevenft, daß jeder Staatsbürger mit ven DBor-

theilen , die ihm der Staat gemährt, auch die Laften vesfelben zu tragen

hat, 'befonderd, wenn ihm zugleich mit der Abtragung einer Ginzel-

Schuld eine angemefjene Stellung zu Theil wird; fie erfcheint aber au)

als zwerimäßig, da der Arzt fizum Theile mit der Dienftzeit aud) die

für feinen Beruf fo nöthige Criahrung eigen mat. Diefe Maßregel

wird fjogar zur Nothwendigfeit, wenn man bevenft, daß troß einer

vollkommen guten Stellung fich eine große Mehrzahl dem allerdings

befcehwerlihen Berufe des Feldarztes freiwillig Faum unterziehen dürfte.

Daß e8 aber der Armee nie an der nöthigen Anzahl Yon gebilveten

Herzten mangle, gebieten die Rüdfichten, die mar dem Menjchen tiber-

Haupt und dem tapferen DBerfechter des Rechtes inshefondere ihulig ift,

da gerade diefer Stand durch jeine VBeftimmung und die mannigfaltigen

feindlihen Einflüffe, mit denen er zu fämpfen hat, am meiften ven

ärztlihen Beijtand benöthigt und man dur feine andere Mafregel

im Stande fein wird, den Berarf an Xerzten nicht bloß formel, jon=

dern in der That und. zwerkentfprechend zu dedken.

In wiefern eine Ausgleihung möglid ift und mwodurd) diefelbe

gefhehen fol, wenn Aerzte wegen indisiouellen Verhältniffen 3. 2.

Shwädlihkeit, die den Betreffennen jenod) nicht hindert, feinem Berufe

im Eisile nachzukommen — DBerwendung derfelben als Afftftenten 2c.

vom Militärdienfte zu befreien wären, Dürfte ebenfalls nicht fehwer zu

eonftatiren fein, da diefe aus eigenthümlichen Verhältniffen herborge-

gangenen indininuellen Vortheile der Gefammiheit, d. i. dem Staate

wieder verhältnifmäßig zu Gute gebracht werden müßten, damit Jeder

dem Berbande, in dem er lebt, müglich werde, alfo siefleicht durch eine

angemejfene Steuer.

b. Die Beyorzugung der mit Auszeihnung ihrem Beruf fih win-

menden Militärärzte ergibt fich bei allgemeiner Militärpflicht als ein

Necht, das Jever Hom Staate in Anfpruch nehmen Fann.

c. Die Stellung der Uerzte der dfterreichifchen Armee war bisher

eine foldhe, die dem angeführten Zwede größtentheil3 zuwiverlief. Bis

zu dem Jahre 1848 war die Stellung der Militär - Aerzte fowohl in

foeialer als finanzieller Beziehung fehr fttefmütterlich bedacht. Ic will

fie hier als hiftorifche Denfwürdigfeit in gevrängter Kürze anführen.



Na dem militärifehen Nange theilte man die Xerzte nebft dem

Oberftfelvarzte, der Stabsofficiers-Nang und den Titel Kofrath hatte,

ein, It:

a. Stab8-Nerzte mit dem jüngften Hauptmanns-Nang;

b. Regimentsärzte mit dem jüngften Lientenants-NRang, 25 fl. an

Gage und 25 fl. Zulage aus ver Negiments - Kaffe monatlid),.

ec. Dberärzte ohne bejtimmten Rang mit 19 fl. Gage monatlid),

und
d. Unterärzte ohne beftimmten Nang mit 14 fl. Gage.

Die beiven legten Klaffen waren zwar in die Stathegorie der foge-

nannten Prima-Planiften eingereift, da ich jenody nod nirgends eine

Definition über ven Ausoruf Prima-Plana und dejfen allenfallfige

Range - Bedeutung fand, mir auch feine bilden Fonnte, jo glaube ih

für ven Ausprud „ohne beftimmten Rang“ entjpulvigt werden zu Eün-

nen, um fo mehr, als ver Mangel allen Ranges bezeichnender ift, als

der Hage Ausprud: Prima Blanc.

ALS Oberärzte treten die an der Zofephs-= AXcapdemie gebilveten Dof-

toren der Medizin und Chirurgie fogleich nad) Yollendetem Sramen ,

jene som Giyile nad) einerin einem Militär- Spitale zugebrachten Prac-

tifanten- Zeit, die in der Negel Yon furzer Dauer, nie über 6 Wio-

nate war, ein. Diefelben ayaneiren nad) dem ter i. e. Dienftzeit

zum Negimentsarzt. Gegenwärtig werden die Doktoren der Medien

und Chirurgie fogleih als Oberärzte angeftellt.

Al Unterärzte fangen die Magiftri und Patroni der Chirurgie

zu Dienen an und hatten bis ungefähr zum Jahre 1832 die Ausficht

zeitliche Oberärzte zu werben, feit diefer Zeit befchließen biefelben, jo

wie die in neuerer Zeit in gleicher Eigenfchaft aufgenommenen Doktoren

der Mediein, wenn fie ale foldhe fortvienen ihr Leben in gleicher oder

nur wenig beränderter Eigenschaft. Seit dem Jahre 1848 hat fid) jo-

wohl in Bezug auf die Stellung der Militär-Xerzte, als aud) hin

fihtlid ihrer Befoldung Einiges geändert.

Der Oberftfeldarzt hat ven Nang eined General-Majors und ven

Titel Minifterial-Nath. Der Stabsarzt ven Rang eines Oberftlieute-

nants oder Majors je nad) dem Dienftalter. Der Regimentsarzt den

eines Hauptmanns mit 50 fl. monatlid Gage.

Die Oberärzte find nad) ver Dienftzeit in zwei Klaffen eingetheilt
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und zwar in Oberärzte mit Oberlieutenants-Charakter und Oberärzte
mit Unterlieutenant3-Charakter, beide mit 25 fl. Gange.

Statt der Bennung Unterärzte fand man in neuefter Zeit für gut,
die obfolete Bezeichnung „Unter- Chirurg” zu wählen. Dem Meviein-
Doktor mag diefe Taufe wohl etwas fonderbar vorkommen, fd wie fie
aud) weder für den Magifter noch ven Patron ver Chirurgie paßt.
Damit venfelben jedoch au eine Ausficht zum Anancement zu Theil
werde, Ereirte man die Charge der. Ober-Chirurgen, worauf id) am
Söhluffe wieder zurückkommen werde.

Wie Earg übrigens diefes Asancement bemeffen ift, mag man daraus
entnehmen, daß zirka 1100 Unter- Chirurgen- und nur 200 Dher- Ehi-
rurgen = Stellen foftematifirt find.

Der Dber- Chirurg hat Eeinen: beftimmten Rang , trägt aber die
Dffizierd - Abzeichen, golvdenes Mortepee und goldene Hofe auf vem
Dute; er. hat 24 fl. monatlich) an Gage. Der Unterchirurg fteht in ver
zwölften Diätenflaffe und hat 19 fl. monatlich Befoldung. Ob mit
diefer Einreifung jener der zwölften Diätenklaffe entfprechende beftimmtte
Beamtens-Nang Yerbunden ift, ift zweifelhaft.

Allen Aerzien mit Ausnahme der Unterhirurgen ift ein Priyat-
diener beigegeben.

Was die Felvärzte im Allgemeinen mit der Verleihung des Dffiziers-
Ranges gewonnen haben, dariiber will ich mich nicht in zu weit füh-
tende Grörterungen einlaffen, da mir weder Zeit no Raum hiezu ge-

gönnt ift, nur fo viel fei mir zu bemerken erlaubt, daß e8 palfender
und manchen Konflikt permeidend geiwefen fein wirde, dDiefelben in vie
serichtedenen  Beamtend- Kategorien mit ven dvenfelben zufommenden

Emplumenten einzureihen, denn obgleich ihr Wirfungskreis in Frievens-
zeiten zwar im Allgemeinen it dem der Offiziere in Konfersirung ver

Vannfhaft zufammenfält, fo ift verfelbe Doch des ärztlichen Berufes

wegen jenem ded eigentlichen Soldaten gerade entgegengefeßt und venft

man zumal auf die Beftimmung ded3 Portepees, wornad) dasfelbe je

nad) dem Materiale, woraus e3 gefertigt ift, als Ehrenabzeichen für

die der Waffe fich Bevienenven gilt, fo ift das Tragen diefes Abzeichens
für den Urzt geradezu unpaffend.

Man Eönnte mir hier wohl einwenden, daß der Soldat gewohnt

it, nur den zu achten, der das Abzeichen ver Offiziere trägt und dDiefe
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Einwendung hat allerdings ihr. Wahres, infofern der Solbat in rein mili-
täriihem Verbande jenen alsEhrenzeichen aus Golo verfertigten Säbelhalter
nur bei feinem unmittelbaren Vorgejegten bemerkt, daher jehr Leicht vie
Sade mit ver Perfon serwechjelt, allein, wem fo fehr an ven äufern
Zeichen der Ahtung gelegen ift, der beweist wohl, daß er fie zum un:
bejyabeten Beftande in ver Gefellfchaft bedarf, oder Forms-Menjd) ift
und über der Form den reelen Werth verliert. Wahre Adtung wird
fider Feldarzt, fo wie der Arzt überhaupt durch feinen Werth felpft
zu geben miflen.

Allein da dem Stande als foldem eine gebührende Stellung in der
Gejellfhaft angewiejen fein foll, viefe Stellung aber nur aus dem
Vergleiche mit einer andern diefem Stande ähnlichen und vdemfelben zu-
gewiefenen entnommen werden Tann, jo wäredie felvärztliche Brandhe
binfihtlih ihrer fozialen Stellung den andern wiffenfchaftlichen Bran-
hen anzureihen und die Aerzte Eönnten in diefer Beziehung vielleicht
am zwecmäßigiten nach Wetfe ver felofriegsfommilfariatiichen Beamten
behandelt werden. Der angebotene Beamtenrang fichert auch ven Beldarzt
9or der millkührlichen Beurtheilung und vdemgemäßer Behandlung son
Seite ver rein militärifchen Vorgefeßten, da er als Beamter nur den
Überftehenden Xerzten, als Offizier aber ven überftehenden Offizieren
jubordinirt if. &3 ift zwar aud Audttoren und Nehnungsführern
der DOffigierd- Charakter verliehen, allein au diefe Einreihung der
ihrer Beitimmung nad) in die Beamtend=- Kategorien gehörenden Chargen
it meiner Meinung nad) nicht folgeredht.

au8. Dienftliche Leiftungen:

' Die dienftlichen Leiftungen des Felvarztes zerfallen in geopen
Durhfhnitte in-zwei Abtheilungen :

a. Neußerer Dienft;

b. Spitals - Dienft.

ad a. Der jogenannte äußere Dienft befteht außer ven periobifchen
Vifitirungen der Mannfchaft in Bezug auf Sautausfchläge md fonftige

 anfteddende Sranfheiten in Ueberwahung des Gefundheitsmohles der
Mannichaft im Allgemeinen, Behandlung ver leichtern Fälle außer dem
Spitale, wobei jevody die Vorfehrift befteht, daß der Mann nur drei



Tage zu Haufe behandelt werden dürfe, Begleitung der Truppen auf

Märfhen, zu den militärifchen Uebungen 22. Iener ver Chefärzte be-
fteht überdieß noch in SKlaffififation der Mannfihaft in Bezug auf be=

fhränfte over Hollfommene Dienjtuntauglichfeit, dann Meberwachung

ver Peiftungen des untergeorbneten Perjonales.

ad b. Die größeren Militär-Spitäler find wie alle übrigen orga-

nifirten Spitäler in Abthetlungen georonet, wober man yorzüglid im

Auge Hat, die Krankheiten nad) ihrem generifchen Charakter zu ftchten.
Einer Abtheilung son zirka 100 Kranken und darüber fteht ein orbi-

nirender Arzt, Negimentd- oder Dberarzt mit zwei Unterärzten Hpor,

Hon denen der eine dad Schreibgefchäft beforgt, der andere die bei der

täglid) zwei mal yorzunehmenden Vifite gemachte Ordination in Nusfüh-

rung bringt oder für diejelbe zu forgen hat. Das Schreibgeihäft fapt

in fih: Eintragen der gemahten Anordnungen in einen für jeden Kran-

fen eigens beftehenden Drdinationszettel, der bei nachheriger Medicn-

menten- Rechnung als Beleg dient, Abfaffen eines Ertraftes, d. t. Zu-

jammenftellung der einzelnen Ordinationen für die Ayothefe, welche in jedem

größeren Spitale yon eigenen Apothefen-Beamten , in Eleineren Truppen-

fpitälern aber von ven Belvärzten beforgt wird, BVerfaffung eines Diät-

zetteld für die Küche unden der täglichen, nionatlichen

und fonftigen Napporte.

» Die einzelnen Abtheilungen werden in ärztlicher Hinfiht Yon dem

Spitals- Chefarzte, dem älteften im Spitale ordinirenden Arzte iiber-

waht. Diefer ift jevod nicht Spitals- Direktor, jondern ein bloßes

Mitglied der Spitalspireftion, welche aus einem Dberoffiziere, dem

jeweiligen Ghefarzte und einem Nehnungsbeamten befteht. Daß Diefe

Eoprdinirte Stellung des Chefarztes offenbare Nachiheile mit id bringt,

wird Jedermann einfehen, der nur einiger Maßen mit dem Spitalsdienft

und feinen Forderungen sertraut ift. Dafür, daß der jeweilige Chefz

arzt zugleich aud Spitalövireftor fein folk, forehen mehrere Gründe,

wohon ich nur den anführen will, daß er die Behürfnijfe des Spitales

am beften fennt, iwonurd) einerfeits jedes Benürfnig jogleic herbeige-

ihafft und den beitehenden Uebelftänden fchleunige Abhilfe geleiftet,

anderfeitd durch Gentralifation ver langjame Gefchäftsgang, modurd) die

nöthigen Anordnungen und deren Befolgung fehr häufig durch Verjpätung

entweder ganz fruchtlos oder doc) weniger wirkfamwerden, Yermieden wird.
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&in meiterer fehr fühlbarer Nachtheil erwädhst dem Spitalsvienfte

dur den Mangel eines abgerichteten Wartperfonales. Die Wartmann-

ichaft wird aus dem Stande ver Truppen entnommen und in gewiflen

Seiträumen in der Negel alle zwei Monate gewechfelt, mobei noch der

Uebelftand hinzufommt, daß nicht felten die mit der Kommandirung

verfelben beauftragten Compagnien fi) bei diefer Gelegenheit troß ven

beftehenden Vorfhriften: nur bewährte Männer zum Spitalsvienfte

fürzuwählen, aus einem jehr leicht begretflihen Beweggrunde durd) Sin-

weggabe minder gut fomduitifirter oder wenig brauchbarer Leute zu

reinigen fuden, und obgleich fchlehte Soldaten oft vet gute und

brauchbare Kranfenwärter werben, jo ift dod unter folden Amftänden

die mechanifche Hilfeleiftung, die eigentliche Pflege und Wartung des

Eranfen Soldaten in der That nicht gut beftellt zu nennen. Ich fprede

aus »boller Ueberzeugung, da ich den Mangel guter oder aud nur

williger Wärter ehr oft tief zu empfinven Gelegenheit hatte und es fi)

nicht felten ereignete, daß ich venfelben nicht einmal das gewöhnliche

BZurechtmachen der Betten angertrauen over überlaffen, gefchmeige denn

eine fonftige Hilfeleiftung oder Aufmerkfamfeit gegen ven Kranfen erwar-

ten konnte. : :

Man erwartet allgemein, daß diefem Uebelftande in Balvem geftenert

werde

Nady meinem Grachten ift es, ohne bejonvere Auslagen zu Herur-

jahen, nicht fchwierig : ‚in Eurzer Zeit wenigftendg die Nahmen eines gut

abgerichteten Wartperfonales zu bejten. &3 dürfte nur die Anordnung

getroffen werden, daß yon jever Gompagnie zwei gut Eonduitifiete Xeute,

die fi) aus freien Antriebe dazu melden, zu diefem Behufe abzugeben

wären, wobei man jenod sorzüglid auf alt Gediente Nüdfiht zu

nehmen hätte... Der Unterricht Fünnte denfelben in jener Brosinzialftadt

durdy erfahrene, mit dem Spitalsvienfte Hollfommen sertraute Felo-

ärzte theils theoretifch in einer eigenen Kranfenwärter- Schule, theils

praktijh in ven Militärfpitälern ertheilt werden und e8 würde fi jchon

bier während einer Eurzen Unterrichtszeit herausftellen, ob der Mann

zum Sranfenwärter geeignet ift oder nicht. Im lesteren Salle wäre

er zur Truppe zurüczufenden; im evfteren hingegen müßte berfelbe

für feine oft nidyt beneivenswerthe Dienftleiftung auch befier befolvet

werden und ihm bei befonderer Verwenvbarkeit eine Beförderung zum
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Dber- Kranfenwärter mit erhöhter Befoloung und ver Aufficht über
die übrigen Krankenwärter jedody ohne militärifche Auszeichnung zu Theil
werden, fo daß verfelbe durch die überall nöthige Aneiferung einerjeits
feinen Berufspflihten in der Vorausftht auf Belohnung gerne und
willig nadhfommt, anverfeits e3 für einen Nahtheil Halten müßte, der
Eigenihaft ald Kranfenwärter serluftig zu werben.

Die fheinbar hierdurch ermachlenden Mehr - Auslagen würden reich-
lich eriegt dur) die größere Verwenpbarkeit umd Gefchisklichkeit, die
nebft anderen reellen, unftreitig aud) öfononomifchen Nuben gewährt.

° Durcd) eine folde Maßregel würde man in furzen eine hinreichende
Anzahl gut abgerichteten Wartperfonales erhalten und wenn ja ungor-
hergefehne Fälleeine plöglihe Vermehrung vesfelben nothwendig machen
würden, fo wären wenigftens vie Kadres gegeben, &3 genügt aber
nicht, für den Felvarzt jene Sinderniffe befeitigt zu haben, die alle feine
Zeiftungen befchränfen, es muß ihm auc Gelegenheit zur wiffenfehaft-
lichen Versollfommnung und eine feinem oft jhweren Berufe entfprechende
Aufmunterung zu Theil werden. Das legtere gefchieht durch ein paffenve
Stellung, durch eine angemeffene Befoldung, dann befonders durd)

 Ausfiht auf ein feinen Fähigkeiten angemefjenes Upancement. Su
legterer Beziehung erlaube id) mir nur noch einige Worte in Bezug des
Avancements der Unter-Chirurgen zu Dber- Chirurgen um fo mehr
hinzuzufügen, da diefe Iegtere eine ganz neu Freirte Charge ift.

Die Unterhirurgen find, wie fihon gefagt, Doktoren ver Medizin
(die jedoch in der Negel das Doftorat aus der Chirurgie nachholen und
dann zu Dberärzten beförvert werden), Magiftrt over Watroni der -
Chirurgie. Durch) eine neuerliche Kriegs -Minifterial- Berordnung wurden
200 Dber-Ghirurgen-Stellen freirt undvie Befegung derfelben der oberftfelo-
ärztlichen Direktion mit ver Weifung übertragen: die Tauglichiten, Ver-
dienteften und älteft Gedienten hiefiir zu wählen. Diefe Stelle fand
jedod), fo weit mir zur Genüge befannt ift, für gut, das größte Ver-
dienft in der größten Anzahl yon Dienftjahren zu fuchen und zwar in
der Summe der Dienftjahre als felvärztlicher Gehülfe und Unterarzt
oder Unterhirurg, während man doch Eonfeguenter Weife, da der
Veberteitt aus einer Charge in die höhere nur ftufenmeife gefchieht, bei
einem Ayancement nad) Dienftjahren die Dienftzeit wohl nun von der
lestern an rechnen fol.
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Dbgleih nun eine jolde Procevur ganz bequem ift, fo harmonirt

jle doc) nicht mit der adnitionellen Cigenfchaft ver oberftfelpärztlichen

Direktion, svermöge welcher fie bis nun zu aud Akademie - Direction

war, — und e8 wäre diefer Vorgang bei gleicher wiffenfchaftlicher Aus-

" Bildung und gleihem übrigem Verhalten allerdings ver richtige geme-

fen; allein, wenn man bei einer wiffenichaftlihen Brandye und eine

foldhe foll wohl die gefammte felwärztliche , wie die ärztliche überhaupt
fein, bei Beförderungen die erlangte wifenfchaftliche Ausbildung auf

der einen Seite gar nicht in Anfchlag bringt, während die genoffene

Schulbildung auf der andern als Anhaltspunkt und fogleihe Beitin-

mung zur DBefegung der höhern milttärärztlichen Voften gilt, jo muß

man den Grund diefes offenbaren Widerfpruhs wohl auf Rednung

der Zeityerhältniffe bringen, wo man gevrängt dur die Mlaffe der Be-

Ihäftigungen zwar nicht überjehen follte, aber aus Mangel an Yorher-

gegangener reiflicher Meberlegung mohl sergeffen fonnte, daß höhere Aus-

bildung durch yermehrte, und dielfeitige Verwendbarkeit dem Staate zu

Gute fommt, ver dann aud) die Pflicht übernimmt, diefelbe anzuerfen-

nen und Hafi wenigftend die zur Crlangung dieler beiferen Brauchbar-

feit Herwendete Mehr- Zeit dem Indisivuo nicht zum doppelten Nach-

theile gereichen joll, da fonft die Doktoren der Medizin und die Magiftri

der Chirurgie jhon aus öfonomifchen Gründen wünfchen müßten, ihr

Diplom mit jenen ver Patroni Chirurgiae zu Yertaufchen u. |. w.

Doch wir wollen hoffen, daß Diefe errata, fo mie manche unferer

Zeit zu ven prosiforifchen gehören und als tranfitorifche Begebenheiten

bloß das Spriwort: errare humanum est, beftätigen helfen.
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Theses defendendz».

. Mors absoluta non existit.

. Medicina sie dieta pastoralis plus nocet, quam prodest.

. Ubi irritatio , ibi stagnatio, non congestio. .

. Medicus venenis non utitur. !

. Febris hectica amputationem non vetat.

..Qui vivunt methodice, vivunt pessime.

. Violenta neonatorum mors suflocatione effecta, ex sola

pulmonum investigatione demonstrare non potest.

. Itinerando omnes corporis functiones facilitantur.

. Indicationes ad operaliones chirurgicas majores secundum

ceircumstantias modificandae sunt, ideoque in bello non

raro aliae sunt, quam in praxi privata.


